
Fördermittelprüfung „Ardesia-Therme“ positiv abgeschlossen 

 

 

 

Nach dem Fördermittelantragsverfahren von 1995 bis 2000, den Realisierungsbeschluss des Stadtrats im Jahr 1999 und den 
Erhalt der Fördermittel im Jahr 2000 wurde – beginnend im Jahr 2000 bis Ende 2002 – auf der Grundlage des Thüringer Kurorte-
gesetzes das Kurmittelhaus mit dem späteren Namen „Ardesia-Therme“ errichtet. Die Gesamtinvestition beläuft sich aktuell auf 
19,6 Mio Euro,  wovon 13,7 Mio Euro der vom Freistaat Thüringen ausgereichte Fördermittelanteil (GA-Förderung) ist. 2004 wur-
den vom Staatsbauamt Gera erstmals Unterlagen zur sehr umfangreichen Fördermittelverwendungsnachweisprüfung angefordert. 
In mehreren Prüfintervallen über fast 6 Jahre mussten vom Fördermittelempfänger, der Stadt Bad Lobenstein, aus mehreren 100 
Ordnern verschiedener Bauunterlagen, die in der Stadtverwaltung und der Therme lagern (siehe Foto), von der Ausschreibung, 
der Auftragsverteilung, Bautagebücher, Honorarverträge, Nachtragsvereinbarungen, Beratungsprotokolle usw. für die Prüfbehörde 
zusammengestellt und meist im Original vorgelegt werden. Ebenfalls mussten die vielfältigen Fragen quer durch alle Planungsbe-
reiche und die vielen am Bau beteiligten Gewerke nach intensiver Recherche beantwortet werden, so dass letztlich der Prüfbericht 
des Staatsbauamtes an die Thüringer Aufbaubank weitergereicht werden konnte. Auch diese Prüfinstanz hat wiederum vielfältige 
Unterlagen angefordert und Prüfungsfragen gestellt, die möglichst in der gebotenen Frist und Klarheit beantwortet werden muss-
ten. Bauherr dieser größten kommunalen Infrastrukturmaßnahme der Stadt und des Saale-Orla-Kreises und gleichzeitig Fördermit-
telempfänger war die Stadt Bad Lobenstein, die allerdings die Baudurchführung über einen Geschäftsbesorgungsvertrag der neu 
gegründeten städtischen Kurgesellschaft übertragen hat. Verantwortlicher Geschäftsführer während der Bauzeit war mit Beschluss 
des Stadtrates bei Weiterführung seines Amtes mit viel zusätzlichem Aufwand der Bürgermeister. Die Fördermittelsachbearbeiterin 
der städtischen Kämmerei, ein über die Kurgesellschaft speziell hinzugezogener Fachmann und der Bürgermeister als einzig noch 
verfügbarer „Kenner“ der Planungs- und Bauphase haben in den zurückliegenden Jahren mit sehr viel Zeitaufwand und Engage-
ment das Prüfverfahren abgearbeitet. Zur großen Freude aller Verantwortlichen wurde von der Thüringer Aufbaubank mitgeteilt, 
dass der vorgelegte Verwendungsnachweis abschließend geprüft wurde und dies ohne inhaltliche Beanstandungen und vor allem 
auch ohne Rückforderung von ausbezahlten Fördermitteln. Von dieser abschließenden Prüfung bleiben allerdings die Prüfungs-
rechte des Europäischen Rechnungshofes und des Landesrechnungshofes unberührt.  

Dank gilt in diesem Zusammenhang den beteiligten Mitarbeitern des Staatsbauamtes, der Thüringer Aufbaubank und des Wirt-
schaftsministeriums für ihre langjährige sehr kritische, aber stets konstruktive Arbeit am zu erbringenden Verwendungsnachweis. 

Dieses positive Prüfergebnis ist natürlich auch eine Bestätigung dieser in vielen Bereichen komplizierten und umfangreichen Bau-
maßnahme, was mit dem Dank an die beteiligten Planer, Baufirmen, Behörden und sonstigen am Bau Beteiligten sowie für den 
Bau verantwortlichen und in der Haftung stehende Geschäftsführung im Zusammenhang steht.  

In Unkenntnis des Prüfergebnisses wurden im städtischen Haushalt 2008 vorsorglich mit Beschluss des Stadtrates zur evtl. Absi-
cherung von Fördermittelrückzahlungen fiktiv 400 T€ zweckgebunden „eingefroren“. Umso erfreulicher ist es nun, dass dieses 
Geld dem Haushalt ohne Zweckbindung zur Verfügung gestellt werden und damit das erstmals seit der Wende in der Stadt Bad 
Lobenstein entstandene Haushaltsdefizit von über 800 T€ fast halbiert werden kann. 
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Wichtige Rufnummern Bad Lobensteins 
Vorwahl von Bad Lobenstein – 036651   

Freiwillige Feuerwehr Wehrführer ....................................30012 
Notruf Polizei ........................................................................110 
Polizeistation Bad Lobenstein ..............................................860 
Notruf Rettungsdienst ..........................................................112 
Feuer- und Rettungsleitstelle Saalfeld ....................03671-9900 
ärztlicher Notfalldienst ............................................03671-9900 
Krankentransport .............................................................87000 
Saale-Orla-Klinikum, BT Schleiz .............................03663-4670 
Landratsamt Saale-Orla-Kreis Schleiz ....................03663-4880 
Bürgerbüro Bad Lobenstein/Kfz-Zulassung ............03663-4880 

ZV Abfallwirtschaft Pößneck, Abfallberatung ......03647-441717 
Gebühren (Bad Lobenstein) ................................03647-441742 
Geraer Stadtwirtschaft, Niederl. Bad Lobenstein .............88928 
Firma SITA (Abfuhr Gelbe Säcke).....................036481-847712 
Stadt-Apotheke ..................................................................2178 
Apotheke Am Tor .............................................................88938 
Danpower GmbH (ehem. LED) ......................................398880 
KomBus GmbH, Poststraße .................................01803337287 
Arbeitsamt/ Bad Lobenstein ................................036651/70128 
Amtsgericht .......................................................................610-0 
Grundbuchamt.................................................................610-14 
Katasteramt / Dienststelle Pößneck ..................03647/4499100 
Volkshochschule Außenst. Schleiz. ...................03663-422458 
Stadtbibliothek/Kulturhaus .................................................2076 
Regionalmuseum ...............................................................2492 
Musikschule .......................................................................2881 
Waldbad ...........................................................................38377 
Kindergarten „Kinderland“, Karl-Marx-Straße 36................2118 
Kindergarten „Sonnenschein“, Bayerische Str. 13 d ..........3554 
Kindergarten „Rappelkiste“, Unterlemnitz ........................31092 
„Ardesia-Therme“ .............................Fax: 3939150, Tel.: 39390 

Kirchenkreissozialarbeit / Beratungsst. Bad Lobenst.....656940 
Suchtberatung im Diakonieverein, Wurzbacher Str. 13 ...31364 
Sozialstation, Bayerische Str. 13 .......................................6110 
Ambulanter Hospizdienst, Bayerische Str. 13..................61155 
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH....... ..398928 
Volkssolidarität, Straße der Jugend 15      …....................63933 
Blinden- u. Sehbehind.-Verband/Ber. Bad Lobenstein      33552 
MEDIAN-Klinik Bad Lobenstein............................................740 
Jugendhaus......................................................................88921 
Familienberatungsstelle Bad Lobenstein .........................50207 
Altersheim Emmaus Ebersdorf...........................................   690 
DRK Pflegeheim Bad Lobenstein.........................................390 
AOK, Hirschberger Straße ...................................................750 
DAK, Neumarkt 12, in Schleiz .............................03663-425350 
BARMER, Heinrich-Behr-Straße 5b ...................018500276000 

Evang.-luth. St. Michaelis Gemeinde: 
Pfarrer Ibrügger..................................................................2243 
Evang.-meth. Gemeinde: 
Pastor Christian Posdzich ................................036640 – 22310 
Röm.-kath. Christus-König Gemeinde: 
Pfarrer Spalteholz ...........................Tel.: 134137, Fax: 134250 
Neuapostolische Kirche: .................................................2037 

Bei Havarien: 
Gift-Notruf..............................................................0361-730730 
ZV Wasser/Abwasser Lobensteiner Oberland ..................6370 
          ab 16:00 Uhr Rettungsleitstelle .....................03671-9900 
Energieversorgung E.ON ........................................03663-4690 
          ab 16:00 Uhr .................................................03663-4690 
Gasversorgung E.ON............................................03663-48120 

          ab 16:00 Uhr ...............................................0130-861177 
Wohnungsbaugesellschaft Lobenstein mbH.....................606-0 
Allg. Wohnungsgenossenschaft e. G. Lobenstein ...........55024 

Wir sind für Sie da ! 

Das Rathaus Bad Lobenstein ist für Sie geöffnet: 
Di. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Do. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Fr.  09:00 bis 12:00 Uhr  

Büro Bürgermeister     1. OG Rathaus         Telefon: 

Steffi Wirkus Zi. 15 77212 u. 77113 

Kämmerei 

Kämmereiamtsleiter – Geschäftsleitender Beamter – 
Sandro Weigel Zi. 07 77131 

Kasse  
Katja Jakob                             Zi. 08                    77133  

Steuerstelle 
Rainer Kögler Zi. 04 77127 

Bauamt 

Bauamtsleiter 
Jürgen Funk Zi. 33 77140 u. 77143 

Sachgebietsleiter Hochbau  
Ingrid Albrecht Zi. 32 77183 

Bauhof, Poststraße 
Axel Mechold   33 707 

Hauptamt Zi. 12 77122 
Hauptamtsleiter im „Neuen Schloss“, 2. OG 
Rainer Scheunemann  77123 

Redaktion Amts- und Mitteilungsblatt 
Birgit Röppischer                    Zi.  15  77156   
Sachgebietsleiter Öffentl. Sicherheit und Ordnung              
im „Neuen Schloss“, 2. OG 
Lothar Zahn  77165 

Pass- und Meldewesen 
Sabine Löwe Zi. 10 77118 

Friedhofsverwaltung 
Bärbel Petrich Zi. 10 77124 

Standesamt / Urkundenstelle im „Neuen Schloss“ 
Heidrun Linke  77119 

Marktmeister / Fundbüro 
Ramon Färber Zi. 13 77145 

Sachgebiet Kultur/Soziales/Tourismus 
im „Neuen Schloss“  77154 

Stadtinformation, Graben 18 
Gisa Kurtz  77126 u. 2543 

Fax:  77100  

Internet-Adresse: www.bad-lobenstein.de 

e-Mail: info@bad-lobenstein.de 
e-Mail: buergermeister@bad-lobenstein.de 
e-Mail: ltr.hauptamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: hauptamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: meldestelle@bad-lobenstein.de 
e-Mail: ordnungsdienst@bad-lobenstein.de 
e-Mail: gs.stadtrat@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kultur@bad-lobenstein.de 
e-Mail: stadtinfo@bad-lobenstein.de 
e-Mail: marktwesen@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kaemmerei@bad-lobenstein.de 
e-Mail: bauamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: stadtbauhof@bad-lobenstein.de 
e-Mail: standesamt@bad-lobenstein.de 

Bürgermeister Peter Oppel ist über die Zentrale (Tel. 770) oder 
über das Sekretariat (Tel. 77212 und 77113) und der stellver-
tretende Bürgermeister Wilfried Seiferth über Tel. 2170 er-
reichbar. 
Besuchertermine bei Bürgermeister Peter Oppel empfehlen wir, 
vorher zu vereinbaren. 
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Der Bürgermeister informiert 

Sportliches Kinderfest im Kindergarten „Kinderland“ 
Bei herrlichem Sommerwetter feierte unser größter städtischer 
Kindergarten am 11. Juni sein diesjähriges Sommerfest, bei 
welchem das Sporttreiben im Mittelpunkt stand. Verschiedene 
Bad Lobensteiner Sportvereine der Bereiche Wassersport, 
Wintersport, Kraftsport, Yoga, Karate und besonders aktuell 
Fußball haben den Kindern ihre Sportart vorgestellt. Auf Skiern 
stehen, in einem Paddelboot zu sitzen, Gewichte heben und 
natürlich auf die Torwand schießen (siehe Foto) sind völlig 
neue Erfahrungen für die Vorschulkinder, und über interessier-
ten Nachwuchs freut sich jeder Sportverein. 
 

 
 

20 Jahre „Bund der Vertriebenen“ 
Am 11. Juni trafen sich die Mitglieder des Bundes der Vertrie-
benen aus Anlass des 20 jährigen Bestehens zur Jubiläums-
veranstaltung im städtischen Kulturhaus. Unter dem Motto 
„Durch Wahrheit zum Miteinander“ soll im September der dies-
jährige „Tag der Heimat“ gefeiert werden. Wahrheit ist es eben 
auch, dass die infolge des 2. Weltkrieges aus ihren ange-
stammten Heimatregionen vertriebenen Menschen in der ehe-
maligen DDR lediglich als Umsiedler bezeichnet wurden und im 
Gegensatz zu den in den alten Bundesländern aufgenomme-
nen Vertriebenen ohne staatliche Unterstützung einen vielfach 
schwereren Neuanfang bewältigen mussten. Zu den Ehrengäs-
ten dieser Jubiläumsveranstaltung gehörten auch der Landrat 
des Saale-Orla-Kreises und Frau Dietel, Mitglied des BdV-
Landesverbandes. Die kulturelle Umrahmung der BdV-
Veranstaltungen in den verschiedensten Bereichen wie z. B. 
mit dem BdV-Chor ist schon Tradition. Überraschend in diesem 
Jahr war der Auftritt eines gut aufgelegten Mundharmonika-
Quartetts. 
 

 
 
Wiedereröffnung der Bibliothek im Kulturhaus 
Nach einer mehrere Wochen in Anspruch nehmenden 
Zwangspause – bedingt durch den Umzug von der ehemaligen 
Berufsschule am Sportplatz in den Gaststättensaal des Kultur-

hauses - wurde am Montag, dem 21. Juni 2010, ab 10:00 Uhr 
die Stadtbibliothek wieder eröffnet. 
Der Umzug aller Regale, Büromöbel, spezifischer Technik, 
aber vor allem der etwa 25.000 Bücher, Zeitschriften, CDs, 
Videos u. ä. war nicht nur wegen der Menge der Bücher und 
der damit verbundenen Lasten sehr aufwendig, sondern vor 
allem deshalb, weil die Mitarbeiter des Bauhofs unter Regie  
und aktiver Mitwirkung der Bibliotheksleiterin, Frau Schmidt, 
sowie der ehrenamtlichen Helferin, Frau Kunstmann, jeden 
Umzugskarton nach einem genauen System einräumen und 
den Inhalt der Kartons wieder genau nach dem erforderlichen 
Ordnungsprinzip in die neu aufgestellten Regale einordnen 
mussten. Im Saal der Kulturhausgaststätte können nun im 
Gegensatz zur ehemaligen Berufsschule (statische Probleme) 
fast alle Bücher des Bestandes präsentiert werden.  
 

 
 
Der Eingang zur Bibliothek erfolgt von der Kurparkseite über 
die Parkterrasse. Geöffnet wird montags und dienstags von 
10:00 bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 10:00 bis        
18:00 Uhr. Telefonisch ist die Bibliothek unter der Nummer 
036651-2076 zu erreichen. 
Wegen des Ferienbeginns ist die Bibliothek am Mittwoch, dem 
23. Juni, zusätzlich von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. 
Der Umzug von der Immobilie des Landkreises in ein eigenes 
städtisches Objekt ist allerdings eine Übergangslösung, da seit 
vielen Jahren der endgültige Umzug in die Räume des „Neuen 
Schlosses“ geplant und baulich umgesetzt wird. Fehlende 
kommunale Finanzmittel haben diesen ursprünglich für 
2010/2011 endgültig geplanten Umzug ins „Neue Schloss“ 
leider mehrfach verzögert. Ein endgültiger Fertigstellungstermin 
kann noch nicht genannt werden. 
Für die zahlreichen Besucher – auch aus den Gemeinden und 
Städten des Altlandkreises Lobenstein – steht mit der Wieder-
eröffnung im Kulturhaus der Stadt wieder ein umfangreiches, 
übersichtliches und sehr gut geordnetes Bücherangebot mit 
fachlich kompetenter Betreuung zur Verfügung. 

Public viewing 
„Public viewing“ bedeutet übersetzt - öffentliches Fernsehen, 
und genau dafür wurde mit  allem, was dazugehört, vor dem 
Sportfachgeschäft Sievers in der Parkstraße ein Fan-Zelt auf-
gestellt. 
Eine tolle Idee, die nicht nur zu Gastronomen, sondern natür-
lich zu einem Sportgeschäft passt. Der Multi-Shop Bad Loben-
stein und das Jugendhaus unterstützen diese Fan-
Veranstaltungen bei Spielen der deutschen Mannschaft mit 
Fernseh-, Video- und Tontechnik. Das Auftaktspiel der deut-
schen Mannschaft gegen Australien verfolgten die Fans auch 
aufgrund des tollen Spielverlaufs mit großer Begeisterung. 
Bleibt nur zu hoffen, dass die Fussballfans noch sehr oft – 
möglichst bis zum Endspiel – gemeinsam jubeln können. Mar-
tin Sievers, seinen fleißigen Helfern, den Sponsoren und natür-
lich den großen und kleinen Public-viewing-Fans kann es nur 
recht sein. 
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Arbeiten am Rathaus gehen voran 
In kleinen und meist komplizierten Schritten gehen die Sanie-
rungsarbeiten in mehreren Bereichen der Westseite des Rat-
hauses voran. Die Deckenträger einschließlich Balkonaufhän-
gung zwischen 2. und 3. Obergeschoss sind bereits wieder 
hergestellt. Zwischen 3. und 4. Obergeschoss ist ein Teil der 
neu herzustellenden Konstruktion mit Stahlträgern fertig ge-
stellt, allerdings gibt es noch einige Probleme im Rathausturm-
bereich (siehe Foto) 
Die Decken bzw. Fußböden zwischen den genannten Ge-
schossen sollen möglichst bald geschlossen werden, so dass 
der Ausbau der Büroräume im 2. und 3. Obergeschoss erfolgen 
kann. 
 

 
 
Überrascht waren die Bauarbeiter bei der Öffnung des Fußbo-
dens im Dachgeschoss. In der Schüttung unter den Dielen 
befand sich eine mumifizierte Katze. Es ist vorgesehen, für 
diese recht gut erhaltene Katzenmumie einen kleinen Schau-
kasten zu bauen und somit den seltenen Fund mit einigen 
handgeschmiedeten Nägeln, Schrauben und sonstigen alten 
Bauteilen des Rathauses im Museum auszustellen. 
 

 
 

LEADER-Aktionsgruppe im „Neuen Schloss“ 
Am 25. Mai konnte ich die LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla-
e.V. zu ihrer Mitgliederversammlung im Festsaal des „Neuen 
Schlosses“ begrüßen. 
 

 
 
LEADER ist ein europäisches Förderprogramm, das in beson-
derem Maße die Entwicklung der ländlichen Räume unterstützt. 
In den drei gebildeten Arbeitsgruppen wurde über Erhalt und 
Inwertsetzung von Natur und Landschaft, die Entwicklung von 
Wert schöpfenden Agrartourismus, wirtschaftliche und ökologi-
sche Nachnutzung brach gefallener Flächen, die Mannigfaltig-
keit ländlicher Erwerbsquellen, der Förderung regionaler Wert-
schöpfungsketten und der Verbesserung der Lebensverhältnis-
se und Sicherung einer angemessenen sozialen Infrastruktur 
im ländlichen Raum diskutiert.  
Aufgrund der Vielseitigkeit der Schwerpunktthemen und ihrer 
breiten Vernetzung in viele Wirtschafts- und Lebensbereiche 
konnten die Themen nicht abschließend beraten werden, wes-
halb weitere Gespräch stattfinden sollen. Bad Lobenstein ist 
Mitglied der LEADER-Aktionsgruppe. 

Fischerfest 2010 
Mit einer fast punktgenauen Wetterbesserung konnten die Bad 
Lobensteiner Angler vom 4. bis 6. Juni ihr immer wieder gut 
besuchtes Fischerfest feiern. Frische und geräucherte Forellen, 
Thüringer Bratwurst, Mutzbraten, Rollmops- und Lachsbröt-
chen, selbst gebackener Kuchen und vieles andere mehr sind 
die beliebten kulinarischen Besonderheiten des Fischerfestes.  
 

 
 
Nach dem sehr bedauerlichen Verlust des Koselstaues als 
Fisch- bzw. Angelgewässer ist der Stadtteich für den Bad Lo-
bensteiner Angelverein ein besonders wichtiges Areal. Den 
Teich mit den angrenzenden Nutzungsgrundstücken hat die 
Stadt dem Verein für seine Zwecke zur Verfügung gestellt. Die 
Pflege dieser Grundstücke und des direkten Stadtteichbereichs 
hat der Angelverein in diesem Zusammenhang übernommen. 
Das Abfischen und das Fischerfest im Juni sind zwei besonde-
re Vereinsereignisse, zu denen auch Gäste herzlich willkom-
men sind.  

Glückwünsche 
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Im Namen der Stadt konnte ich in Bad Lobenstein Frau Elise 
Langheinrich zum 92. Geburtstag gratulieren sowie dem Ehe-
paar Gudrun und Werner Grosch in Saaldorf zum Fest der 
goldenen Hochzeit die herzlichsten Glückwünsche überbrin-
gen. Der stellvertretende Bürgermeister, Herr Seiferth, über-
brachte im Namen der Stadt in Unterlemnitz Frau Toni Wagner 
Glückwünsche zum 90. Geburtstag.  

Mit freundlichen Grüßen 
                                                Ihr  
                                               Peter Oppel, Bürgermeister 

 

 

 
 

Beschluss der 7. Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 8. Juni 2010 

Nichtöffentlicher Teil: 

Beschluss Nr. 32/2010 
Der Haupt-/Finanzausschuss des Stadtrates der Stadt Bad 
Lobenstein beschließt, die Bewirtschaftung  zum 33. Bad 
Lobensteiner Marktfest (Getränkeausschank, Biergarten-
bewirtschaftung) an einen Bad Lobensteiner Verein zu ver-
geben. 

Peter Oppel, 

Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss 

Beschlüsse der 5. Sitzung des Bau- und 
Stadtentwicklungsausschusses  

am 31.5.2010 

Nichtöffentlicher Teil: 
Dem Bauausschuss lagen 6 Anträge auf Baugenehmigung zur 
Beurteilung des gemeindlichen Einvernehmens vor.  
Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt zum Neubau 
eines Wohn- und Geschäftshauses, zum Anbau einer Lager-
halle mit Zwischenebene, zur Sanierung und Modernisierung 
des „Hauses für ältere Bürger“, zur Sanierung eines Nebenge-
bäudes und bestehenden Stützmauer, zur Umnutzung eines 
Gewerbegebäudes (Schaffung einer Wohneinheit) und Anbau 
einer Doppelgarage sowie zur Änderung einer bestehenden 
Werbeanlage in Bad Lobenstein. 

Wolfgang Glüher,  
Vorsitzender Bau- und Stadtentwicklungsausschuss 
 
 

Beschlüsse der 9. Stadtratssitzung             
am 15. Juni 2010 

Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein hat in seiner 9. Sitzung 
am 15. Juni 2010 folgende Beschlüsse gefasst: 
Öffentlicher Teil: 

Beschluss Nr. 17/2010 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein nimmt die in der An-
lage 1 aufgeführten Punkte zur Weiterführung bzw. Fort-
schreibung des städtischen Kurkonzeptes einschließlich 
des Leitbildes zur Kurentwicklung Bad Lobenstein zustim-
mend zur Kenntnis. Die Umsetzung der verschiedenen 
Maßnahmen wird im Rahmen der jährlichen Haushaltsde-
batten und Beschlussfassungen zum Haushalt nach Priori-
tät und entsprechender Finanzierbarkeit eingearbeitet und 
einschließlich der Inanspruchnahme von Fördermitteln 
möglichst zielorientiert und kontinuierlich abgearbeitet. Das 
Kurkonzept als ein wesentlicher Teil der komplexen Stadt-

entwicklung wird ständig fortgeschrieben bzw. weiter entwi-
ckelt. 

Beschluss Nr. 24/2010 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt aufgrund 
des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2009 
(GVBl. S. 345), der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßenge-
setzes in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
07.05.1993 (GVBl.  S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10.03.2005 (GVBl. S. 58) und des § 8 des Bundes-
fernstraßengesetzes i. d. Neufassung vom 28.06.2007 
(BGBl. I. S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31.07.2009 (BGBl. S. 2585) den Entwurf der 3. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Sondernutzungen an öffent-
lichen Straßen im Gebiet der Stadt Bad Lobenstein (Son-
dernutzungssatzung) lt. Anlage vom 26.04.2010 als Sat-
zung. 

Beschluss Nr. 33/2010 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt aufgrund 
der §§ 55 und 57 der Thüringer Kommunalordnung vom 16. 
August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08. April 2009 (GVBl. S. 345) 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 ein-
schließlich der Anlagen. 

Beschluss  Nr. 34/2010 
 Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt gem. § 24 

der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung in Verbin-
dung mit § 62 der Thüringer Kommunalordnung vom 16. 
August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 08. April 2009 (GVBl. S. 345) 
den Finanzplan für den Planungszeitraum 2009 bis 2013 
zum Haushaltsplan 2010 mit dem dazugehörigen Investiti-
onsprogramm.      

Beschluss  Nr. 35/2010 
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 

des Bebauungsplanes vorgebrachten Bedenken und An-
regungen von Bürgern sowie die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat 
der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein mit folgendem Er-
gebnis (Anlage 1 – Seiten 1 – 10) geprüft. 

 Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bürger sowie die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von 
diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen. 

2. Aufgrund des § 10 BauGB in der Neufassung vom 
23.09.2004 (BGBl I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 
4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),  und 
aufgrund des § 83 in der Neubekanntmachung der Thü-
ringer Bauordnung vom 16.03.2004 (ThGVBl. S. 349), 
zuletzt geändert am 08.07.2009 (ThGVBl. S. 592), be-
schließt der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein die 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 1 für das „Gewerbe-
gebiet Lobenstein Ost“, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und den Textfestsetzungen (Teil B) in der 
Fassung vom 08.06.2010, als Satzung. 

3. Die Begründung mit Umweltbericht wird gebilligt. 
4. Der Bürgermeister wird beauftragt, für den Bebauungs-

plan die Genehmigung zu beantragen. Die Erteilung der 
Genehmigung ist alsdann ortsüblich bekannt zu machen. 
Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung 
während der Dienststunden eingesehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

Beschluss  Nr. 36/2010 
  Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt, den 

Bebauungsplan Gewerbegebiet Unterlemnitz „Trahholz“ 
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB zu ändern. Inhalt dieser Ände-
rung ist die Umgestaltung des bestehenden Rondells, An-
passung von Baugrenzen, Pflanzflächen sowie Zufahrten 
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und die Erweiterung des Geltungsbereiches entsprechend 
des beigefügten Lageplanes. Mit diesem Beschluss wird 
der Beschluss Nr. 48/2009-2 vom 26.11.2009 aufgehoben.    

Beschluss  Nr. 37/2010 
 Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt, im Rah-

men der Sanierung der Versorgungsleitungen (E.ON) in 
Helmsgrün ebenfalls die Straßenbeleuchtung im Bereich 
der Verbindungsstraße zwischen Ortsdurchfahrt K 102 und 
Parallelstraße grundhaft zu erneuern. Für die Teilanlage 
Straßenbeleuchtung besteht hierbei entsprechend des 
Thür. KAG eine satzungsgemäße Straßenausbaubeitrags-
pflicht. 

Nichtöffentlicher Teil 

Beschluss  Nr. 29/2010 
 Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt nach 

Kenntnisnahme des Jahresabschlusses, insbesondere der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage: 
1. Der Jahresabschluss wird mit der entsprechenden Bi-

lanzsumme und dem entstandenen Jahresfehlbetrag 
festgestellt. 

2. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorge-
tragen. 

3. Der Geschäftsführung wird für das abgelaufene Kalen-
derjahr 2009 Entlastung erteilt. 

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2009 Ent-
lastung erteilt. 

5. Als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2010 wird 
die BDO Deutsche Warentreuhand AG bestellt. 

 Der Bürgermeister wird beauftragt, den entsprechenden 
Gesellschafterbeschluss herbeizuführen. 

Beschluss Nr. 38/2010 
  Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beauftragt den Bür-

germeister mit der Vergabe der Dachdeckerarbeiten bei der 
Sanierung der Dachfläche des VfR-Gebäudes im Koseltal in 
Bad Lobenstein nach erfolgter beschränkter Ausschreibung, 
Submission und Wertung. 

Beschluss Nr. 40/2010 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt, ein Bau-
grundstück im Baugebiet Gallenberg an einen Bauwerber 
zu verkaufen. 

Beschluss Nr. 41/2010 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt eine Be-
lastungsvollmacht für den abzuschließenden Kaufvertrag 
für ein Baugrundstück im Baugebiet Gallenberg. 

 
Peter Oppel, Bürgermeister# 
 
 

Haushaltssatzung der Stadt Bad Lobenstein 
- Saale-Orla-Kreis –                                        

für das Haushaltsjahr 2010  

 

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. April 2009 (GVBl.        
S. 345) erlässt die Stadt Bad Lobenstein folgende Haushalts-
satzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 7.257.850 EUR 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 2.549.900 EUR 
ab.  

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
        Betriebe (A)                                                          240 v. H. 
    b) für die Grundstücke (B)                                        350 v. H. 
2. Gewerbesteuer                                                         350 v. H. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.209.600 
EUR festgesetzt. 

§ 6 
(1) Als Anlage gilt der Stellenplan. 
(2) Geförderte bzw. bezuschusste Maßnahmen bleiben zur 

Bewirtschaftung solange gesperrt, bis verbindliche Zusa-
gen über Zuweisungen, Zuschüsse und/oder Kostenbetei-
ligungen Dritter vorliegen. 

(3) Erheblich i. S. von § 58 Abs. 1 Satz 2 ThürKO sind mehr 
als 6.000 EUR. 

(4) Erheblich i. S. von § 58 Abs. 4 Satz 1 ThürKO sind mehr 
als 0,5 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens. 

(5) Erheblich i. S. von § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO sind mehr 
als 2 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
 
Bad Lobenstein, den 17.06.2010 

             
Oppel                                         
Bürgermeister der Stadt Bad Lobenstein 
 
Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haus-
haltssatzung wird der Haushaltsplan bis 16.07.2010 öffentlich 
ausgelegt und bis zur Entlastung und Beschlussfassung üb er 
die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2010 zur Einsicht-
nahme zur Verfügung gehalten. Die Auslegung erfolgt: 

Dienstag 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag                    9:00 bis 12:00 Uhr 

im Zimmer 5 des Rathauses der Stadt Bad Lobenstein. 
 

Erneute Bekanntmachung einer Satzung 

(Zur Heilung eines Bekanntmachungsfehlers wird die Sanierungssat-
zung der Stadt Bad Lobenstein Sanierungsgebiet "Stadtkern Loben-
stein" unter Anwendung des § 214 Abs. 4 BauGB erneut bekannt ge-
macht.) 

 
Bekanntmachung 

der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes der Stadt Bad Lobenstein "Stadtkern Lo-
benstein" gemäß      § 143 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
  
Der Stadtrat der Stadt Lobenstein hat auf Grundlage § 142 
BauGB am 08. Juni 1993 unter Beschluss-Nr.55/93 die Sa-
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nierungssatzung "Stadtkern Lobenstein" bestehend aus Sat-
zungstext und Abgrenzungsplan des Sanierungsgebietes                   
(M: 1: 1000) vom 13.05.1993 als Satzung beschlossen. 

Die Sanierungssatzung einschließlich der Anlage zur Satzung 
wird ab sofort im Zimmer 32 der Stadtverwaltung Bad Loben-
stein, Markt 1, 07356 Bad Lobenstein während der Dienstzei-
ten  
Montag            von 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr  
Dienstag          von 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch          von 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr  
Donnerstag      von 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag             von 8:00 bis 12:00 Uhr 
zu jedermanns Einsicht bereit gehalten. Über den Inhalt der 
Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Anwendung des 
§ 214 Abs. 4 BauGB rückwirkend zum 23.10.1993 in Kraft. 
Mit Inkrafttreten der Satzung gelten im Sanierungsgebiet die 
Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB. 

Hinweis: 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 -   die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-

wägungsvorganges, wenn  sie nicht innerhalb von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-
deten Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 

  
Bad Lobenstein, den 17. Juni 2010 

 
Stadt Bad Lobenstein 
Oppel, Bürgermeister  

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

 

Bitte beachten Sie:  

�   am 1. Juli 20101. Juli 20101. Juli 20101. Juli 2010 ist die Zahlung der Grundsteuer 

bei Jahreszahlern sowie die Pacht für Flächen (Ga-

ragenflächen und Gärten) für 2010 fällig. Nur bei Vorlage 
einer Einzugsermächtigung wird der geforderte Betrag vom 
angegebenen Konto entsprechend der Fälligkeit abgebucht.  

Termine Müllentsorgung              
vom 28.6.2010 – 11.7.2010 

 
Ort Haus-

müll 
Gelber 
Sack 

Blaue 
Tonne 

Bad Lobenstein/Stadt 5.7. 8.7. 29.6. 
Bad Lobenstein 
Reitplatz, Hain, Kirchberg, 
Siechenberg, Engelsburg, 
Holzstößerweg (20, 24 – 33), 
Kraker (7 – 11), Mathildenhöhe 
(nur Sackgasse), Schlossberg, 
Schulweg, Neustadt, Koseltal, 
Alter Postweg  

9.7. 8.7. 2.7. 

Saaldorf/Mühlberg 5.7. 5.7. - 
Alt-Saaldorf 9.7. 8.7. 2.7. 

Unterlemnitz 7.7. 8.7. - 
Oberlemnitz 7.7. 8.7. - 
Helmsgrün 7.7. 9.7. 30.6. 
Lichtenbrunn 28.6. 5.7. 1.7. 

Kurzfristige Änderungen durch das Entsorgungsunternehmen 
vorbehalten! 

Sachgebiet                                                
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Hecken und Sträucher, 
die in den öffentlichen Verkehrsraum         

hineinragen, sind zu beschneiden 
In den letzten Wochen haben Hecken und Sträucher kräftig 
ausgetrieben - so kommt es vor, dass Äste von Bäumen und 
Sträuchern sowie Anpflanzungen in öffentliche Straßen und 
Gehwege hineinragen und dadurch den Fahrzeugverkehr, aber 
auch Fußgänger behindern. 
Wenn dies der Fall ist, müssen Grundstückseigentümer auf 
jeden Fall Abhilfe schaffen, denn Fußgänger und Fahrzeuge 
müssen ungehindert vorbei kommen und die Sicht auf den 
Straßenverkehr darf nicht versperrt werden. Des Weiteren ist 
dafür zu sorgen, dass Straßenlampen und Verkehrszeichen 
nicht durch Zweige verdeckt sind. 
Gemäß § 26 Abs. 2 Thüringer Straßengesetz sind Anpflanzun-
gen, einschließlich Wurzelwerk, insbesondere Zweige von 
Bäumen, Sträuchern und Hecken, die in den öffentlichen Ver-
kehrsraum hineinragen und somit die Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs sowie die Anlagen der Straßenbeleuchtung 
beeinträchtigen, über Fahrbahnen bis zu einer Höhe von min-
destens 4,5 m und über Geh- und Radwegen bis zu einer Höhe 
von mindestens 2,5 m zu entfernen. 
Anpflanzungen auf Grundstücken sollten so angelegt und ge-
pflegt werden, dass das Orts- und Landschaftsbild sowie die 
Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigt werden. 

L. Zahn 

Das Hauptamt informiert: 

Nur noch wenige freie Bauplätze auf dem „Gallen-
berg“ 

Wie bereits im Amts- und Mitteilungsblatt vom 16.04.2010 
umfangreich berichtet, beabsichtigt die Stadt Bad Lobenstein, 
im Baugebiet „Gallenberg“ weitere 11 Grundstücke zu er-
schließen, wenn es eine entsprechende Anzahl an Bauwerbern 
gibt. Fünf Grundstücke sind bereits reserviert. Welche der 
verbleibenden sechs Grundstücke noch frei sind, entnehmen 
Sie bitte dem Lageplan.  
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Sollten auch Sie Interesse an einem der Grundstücke haben, 
wenden Sie sich bitte an Frau Schröter, Tel. 036651-77122. 
 

Sachgebiet Jugend, Kultur und Tourismus 

 

„Neues Schloss“„Neues Schloss“„Neues Schloss“„Neues Schloss“    
Dauerausstellung 

„Reußische Landes- und Münzgeschichte“ 

„Regionalmuseum“„Regionalmuseum“„Regionalmuseum“„Regionalmuseum“    
verlängert 

bis 6. Juli 2010 

„Auf den Spuren von Friedrich Fröbel in unserer Region –    
170 Jahre Kindergarten in Deutschland“ 

ab 10. Juli 2010 
„Sehen-Begreifen-Gestalten“ Arbeiten in Ton und Farbe 

von Gisela Dauer, Bad Lobenstein 
Vernissage: 8. Juli, 19:00 Uhr 

„„„„StadtinformationStadtinformationStadtinformationStadtinformation““““    
„Gärten, Landschaften und Stadtansichten 

 von Bad Lobenstein“ 
Aquarelle in Gedenken an Ursula Schneider 

Weitere Ausstellungen können im Ärztehaus, Amtsgericht 
und im Bergmuseum „Markt Höhler“ besucht werden. 

 

Sozialverband VdK Bad Lobenstein 

Einladung zum Sommerfest 
Der VdK OV Bad Lobenstein lädt all seine Mitglieder mit Ange-
hörigen und Freunde des VdK zum diesjährigen Sommerfest 
am Samstag, den 3. Juli 2010, um 14:00 Uhr in den Getränke-
handel Petzold, Langer Weg 11 b, zum diesjährigen Sommer-

fest recht herzlich ein. Der Referent Herr Notar Werner aus Bad 
Lobenstein spricht zu dem Thema: „Richtig erben und verer-
ben“. 

Wir bitten um Rückmeldung bis zum 28.6.2010 bei 
S. Heinßmann, Tel.: 036640/22107 
R. Nordhaus, Tel.: 036652/22367 

Der Vorstand des OV 

Volkssolidarität Regionalverband Oberland 
JAKULT - Regionalteam für Jugendarbeit 

Beachvolleyball-Regiocup 
10.7.2010, 10:00 Uhr   Stauseestadion SEZ-Kloster 
15.8.2010, 10,00 Uhr Marktplatz Bad Lobenstein 

Neuheiten: 
- Einzelanmeldungen – Damen werden gesetzt, 
- Das Los entscheidet, wer mit wem spielt, 
-  Auslosung bis 9:30 Uhr am Turniertag 
- 16 Mix - Teams – Double Elimination 

Startgebühr: 
- 5,- Euro pro Spieler und Turnier incl. 1,5 l Wasser 

Preise: 
- Medaillen/Urkunden 
- Pokal für Regiocup Gesamtwertung 
- Fun-Pokal 
- Diverse Gutscheine 

Anmeldung unter: 

JAKULT – Regionalteam für Jugendarbeit 
Büro: Am Sportplatz 5a – 07356 Bad Lobenstein 
Tel.: 036651/88921; Fax: 036651/38542 
Mobil: 0172/7030425 
jakult@gmx.net www.jakult.net 

 
 

Saale-Orla-Hunderter-Wanderung 2010 
Für alle interessierten Wanderer findet vom 17. - 18. Juli 2010 
der 2. Saale-Orla-Hunderter statt, eine Wanderung, die Sie auf 
dem Saale-Orla-Wanderweg zu den schönsten Regionen des 
Saale-Orla-Kreises führt. Wahlweise können Sie an der ver-
kürzten Wanderung über 22 km, 50 km oder an der 100 km- 
Wanderung teilnehmen. Start und Ziel ist jeweils in Tanna. 
Unter www.stadt-tanna.de  erhalten Sie weitere Informationen 
oder können sich anmelden. 
 

 
 

Ab    21.    Juni     wieder    geöffnetAb    21.    Juni     wieder    geöffnetAb    21.    Juni     wieder    geöffnetAb    21.    Juni     wieder    geöffnet    
Neuer Standort: 

ehemalige Gaststätte des ehemalige Gaststätte des ehemalige Gaststätte des ehemalige Gaststätte des KulturhausesKulturhausesKulturhausesKulturhauses    
Eingang Terrasse ParkseiteEingang Terrasse ParkseiteEingang Terrasse ParkseiteEingang Terrasse Parkseite    

TelefonTelefonTelefonTelefon----Nummer 036651Nummer 036651Nummer 036651Nummer 036651----2076207620762076    
Öffnungszeiten: 

Montag, Dienstag      10:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag                10:00 – 18:00 Uhr 

 

Die nächste Ausgabe unseres Amts- und Mitteilungsblattes 
erscheint am Freitag, dem 9.7.2010! 
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